
Anmeldeformular für die Arzberger Märkte 2010/11
zurück per eMail an maerkte@interessengemeinschaft-arzberg.de oder Fax an 09233-713205

Telefonische Rücksprache unter 09233-1353 (9-18 Uhr)

Hiermit bestätige ich meine Teilnahme an folgenden Märkten der Interessengemeinschaft Arzberg e.V.. Die 
Standplatzbestätigung geht mir nach Zahlungseingang zu und die Standplatznummer erhalte ich spätestens eine 
Woche vor dem Markt jedoch erst nach Zahlungseingang. Die Anmeldung wird mit dem Zahlungseingang bindend.

! 
Lichtermarkt 2010! Sa., 27.11., ab 15°°! ! 

Ostermarkt 2011!! So., 17.04., 11-17°°

          und Weihnachtsmarkt

! 
Erntemarkt 2011! So., 25.09., 11-17°°! ! 

Lichtermarkt 2011! Ende Nov. - in Planung

          mit Porzellanmarkt

Anmeldeschluss für die einzelnen Märkte ist jeweils zwei Wochen vor dem Markttag.
Der Aufbau endet spätestens 1/2 Stunde vor Marktbeginn, der Abbau beginnt frühestens zum Marktende.

Unser Marktangebot:! _________________________________________________

! eigener Stand ! 15,- / 3m! ! ! ! ! eigener Anhänger ! 15,- / 3m

! Stand wird benötigt ! 20,- / 3m! ! ! ! Aufschlag je weiteren Meter ! 5,-

! eigener Stand Porzellanmarkt ! 30,- / 3m! ! ! Porzellanmarkt je weiteren Meter ! 10,-

________________________________! _________________________________
Standgröße / Anhängergröße in m (Breite)! ! ! ! Platzbedarf in m (Tiefe)

Stromanschluss benötigt

! ja, für __________ kW und mit! ! 220V/16A!! 380V/16A!! 380V/32A!! ! nein

______________________________________________________________________
Name, Vorname

________________________________! _________________________________
Straße, Hausnummer! ! ! ! ! ! PLZ, Wohnort

________________________________! _________________________________
Telefon! ! ! ! ! ! ! eMail

________________________________! _________________________________
Ort, Datum!! ! ! ! ! ! Unterschrift

Hinweis:! Mit ihrer Unterschrift akzeptieren Sie die gültige Marktordnung, die Sie unter www.interessengemeinschaft-arzberg.de einsehen 
! können oder die wir Ihnen auf Wunsch auch gerne per Post oder eMail zusenden.
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Einzugsermächtigung
zurück per eMail an maerkte@interessengemeinschaft-arzberg.de oder Fax an 09233-713205

Hiermit ermächtige ich bis auf Widerruf die Interessengemeinschaft Arzberg e.V. die 
Standgebühr von meinem Konto mittels Lastschrift abzubuchen.

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! je Markt! ! alle Märkte

________________________________________________! Zahlungsweise
Kontoinhaber

______________________________________________________________________
Geldinstitut

________________________________! _________________________________
BLZ! ! ! ! ! ! ! Kontonummer

________________________________! _________________________________
Ort, Datum!! ! ! ! ! ! Unterschrift

Hinweis:! Mit ihrer Unterschrift akzeptieren Sie die gültige Marktordnung die Sie unter www.interessengemeinschaft-arzberg.de einsehen 
! können oder die wir Ihnen auf Wunsch auch gerne per Post oder eMail zusenden.
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Marktordnung

1. Teilnahmeberechtigt sind gewerbliche und private Anbieter. Gewerbliche Anbieter müssen bei Veranstaltungen, die 
während der gesetzlichen Ladenöffnungszeit stattfinden, im Besitz einer Reisegewerbekarte sein. Bei allen anderen 
Veranstaltungen reicht für gewerbliche Anbieter zur Teilnahme eine Gewerbekarte bzw. ein festes Gewerbe. Über die 
Zulassung einzelner Anbieter und des Waren-Angebotes entscheidet die Marktleitung.

2. Es gelten die Anfahrts- und Standaufbauzeiten gemäß der telefonisch vereinbarten Regelung. Üblicherweise endet der 
Standaufbau eine halbe Stunde vor Marktbeginn. Der Abbau darf  nicht vor dem offiziellem Ende des Marktes beginnen.  
Es gelten ggfs. abweichend davon die im Schriftverkehr getroffenen Vereinbarungen.

3. Die Standplatz-Vergabe erfolgt vorab durch Vergabe einer Standplatznummer und ggfs. vor Ort durch die Marktleitung.

4. Soweit  eine Standgebühr vereinbart ist, wird vorab per Bankeinzug und nur in Sonderfällen vor der Veranstaltung 
kassiert. Die nach laufenden Metern ermittelte Standgebühr richtet  sich nach der längsten Seite des Standes.  Bei 
fehlender Zahlung besteht kein Anspruch auf einen Standplatz.

5. Die Standtiefe darf  1,50 m nicht überschreiten. Tiefen über 1,50 m sind im Ausnahmefall möglich,  müssen aber im 
Vorfeld mit der Marktleitung als Grundlage für die Einteilung abgesprochen werden. Die lichte Höhe von Vordächern darf 
2 m nicht unterschreiten.

6. Fahrzeuge am Stand sind nicht zulässig. Abweichende Vereinbarungen müssen im Vorfeld der Veranstaltung mit der 
Marktleitung geklärt werden.

7. Stromleitungen sind geschützt  gegen Nässe und vor mechanischer Beschädigung sicher und fachgerecht zu verlegen. 
Sinngemäß sind auch die elektrischen Geräte gesichert aufzustellen.

8. Gänge und Durchfahrten sind von Fahrzeugen, Verkaufsständen, Kleiderständern und ähnlichem unbedingt freizuhalten, 
um Rettungsdiensten (auch Großfahrzeugen) die Durchfahrt zu ermöglichen. Rückzugsräume für die Passanten sind 
freizuhalten (Abstände zwischen den Ständen lassen, um den rückwärtigen Bereich erreichen zu können).

9. Der Standinhaber verpflichtet sich, seinen Verkaufsstand mit seinem Namen und seiner Anschrift kenntlich zu machen.

10. Der Markthändler hat  die jeweiligen Vorschriften einzuhalten (z.B. Lebensmittelrecht, Gewerbeordnung, 
Straßenverkehrsrecht usw.).  Für die entsprechenden hygienischen Voraussetzungen ist zu sorgen. Generell sind bei 
allen Angeboten die jeweiligen gewerblichen Vorschriften einzuhalten.

11. Glücksspiele ohne monetären Charakter sind zulässig; mit Geldfluss verbundene Glücksspiele sind unzulässig.

12. Das Anbieten folgender Gegenstände ist untersagt:
• Imitationen
• nicht ordnungsgemäß lizensierte Ton- und sonstige Media-Träger
• Hehlerware
• gebrauchs- oder reparaturfähige Waffen oder Waffenteile
• pornographische Artikel
• Artikel, die als Sammlerware mit nationalsozialistischem Hintergrund fungieren können
• gefährliche Chemikalien
• sonstige Waren, deren Verbreitung gesetzlich unzulässig ist

13. Tiere dürfen nicht angeboten werden.

14. Der Standplatz ist sauber zu hinterlassen und der Müll mitzunehmen. Sofern bei Ausschank oder sonstigen Anlässen 
Brauchwasser entsteht, ist dieses in geschlossenen Behältern zu sammeln und am Firmensitz umweltgerecht zu 
entsorgen.

15. Den Anweisungen des Marktleiters bzw. des Ordnungspersonals ist Folge zu leisten. Der Veranstalter behält sich vor,  bei 
Nichteinhaltung der Marktordnung ein Marktverbot zu erteilen, ggfs. auch polizeiliche Maßnahmen einzuleiten.

16. Von der Marktordnung abweichende Vereinbarung sind in der Standplatzbestätigung vermerkt und nur dann gültig.

17. Mit Inanspruchnahme eines Standplatzes wird die Marktordnung bindend.
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Anreise und weitere Informationen

Sie erreichen Arzberg am besten über die A93 und/oder die B303. Über die Ausfahrt Arzberg-
West kommen Sie am einfachsten zum Marktgelände (im Plan der rote Punkt) direkt an der 
Hauptstraße. Dort werden Sie dann vom Marktleiter bzw. den Helfern eingewiesen.

Zu den Märkten findet immer ein wechselndes Rahmenprogramm statt. Parkmöglichkeiten für 
Ihre Fahrzeuge sind im Stadtgebiet vorhanden. Toiletten oder spezielle Anlaufstellen sind vor 
Ort ausgeschildert.

BITTE NICHT VERGESSEN:
STANDPLATZBESTÄTIGUNG AM MARKTTAG MITBRINGEN!!!

Weitere Informationen erhalten Sie unter folgender eMail-Adresse:
maerkte@interessengemeinschaft-arzberg.de

Anregungen zum Ablauf bzw. der Organisation unserer Märkte können Sie ebenfalls an die 
obige Adresse senden.

Interessengemeinschaft Arzberg e.V. • 1. Vorsitzender Jürgen Stowasser • Bauvereinstraße 25 • 95659 Arzberg

mailto:maerkte@interessengemeinschaft-arzberg.de
mailto:maerkte@interessengemeinschaft-arzberg.de

